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Protokollauszug 
 

HERBST-DELEGIERTENVERSAMMLUNG  

VOM 26. SEPTEMBER 2023 

4. Antrag Abnahme Weiterführung Fachstelle B+U 

Ausgangslage 

Seit der Einstellung des ISS-Angebots auf Ende des SJ 2020/21 mangelt es an Unterstüt-
zung der Lehr- und Fachpersonen an Regelschulen bei der Integration von sonderpädagogi-
schen Settings. Da das Potenzial und Fachwissen aus dem Umfeld der HPS Humlikon vor-
handen war, wurde den Delegierten die Einrichtung einer B+U-Fachstelle in einem 2-jährigen 
Pilotprojekt angeboten und von diesen an der Delegiertenversammlung vom 7. Juni 2021 an-
genommen. Die Fachstelle nahm den Betrieb per 1. September 2021 auf. 
 
Für die Leitung konnte im Stundenlohn zu einem Richtpensum von 5% R. Albertin verpflich-
tet werden, welcher über fundierte Fachkenntnisse und mehrjährige Berufserfahrung ver-
fügte. Die Finanzierung dieser Stelle erfolgte über die gebuchten Basispakete, ein Verlustri-
siko wurde im Solidaritätsprinzip getragen. Die Anstellung war zeitlich auf ein Jahr befristet, 
wurde mit Zustimmung der Delegierten aber um ein weiteres Jahr, bis am 31.08.2023, ver-
längert. 
 
An der Delegiertenversammlung vom 12. September 2022 berichtete Monika Biedermann 
über die gemachten Erfahrungen und ermunterte die Delegierten bzw. deren Regelschulen, 
das Angebot vermehrt zu nutzen.  
 
Anfang 2023 erfolgte eine erste Auswertung und Evaluation des Pilotprojekts. Dabei zeigte 
sich, dass das Angebot eher gering genutzt aber dennoch sehr geschätzt wurde. Eine Wei-
terführung wird vor allem seitens HPS sehr unterstützt, zumal der Bedarf grundsätzlich vor-
handen ist. Deshalb wurden aus den Reihen der HPS Humlikon zwei Schulische Heilpäda-
goginnen rekrutiert, welche die B+U-Fachstelle ab dem SJ 2023/24 mit einem Pensum von je 
5% fachlich begleiten. Sie werden über den SZV Andelfingen im Solidaritätsprinzip ange-
stellt. 
 
Das Unterstützungsangebot wird auf Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten aus dem Umfeld 
der KGS Kleinandelfingen ausgeweitet. 

Erwägung 

Die Rückmeldungen der betroffenen Gemeinden sowie eine fakultativ durchgeführte Um-
frage an der Delegiertenversammlung vom 15. Mai 2023 zeigten, dass die Fachstelle als 
eine grosse Entlastung wahrgenommen wird und eine Fortführung seitens der Delegierten 
deshalb unterstützt wird. Die Kosten werden über die gebuchten Basispakete abgerechnet, 
ein allfälliges Defizit bis maximal CHF 15'000.- wird im Solidaritätsprinzip getragen. 
 
Da das VSA verlangt, dass ein solches Unterstützungsangebot zur Verfügung gestellt wird, 
kann zukünftig mit einer erhöhten Nachfrage gerechnet werden. 
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Veronika Seidel, Schulleiterin HPS, orientiert, dass Anfang SJ 2023/24 allen Schulen ein 
Flyer zum B+U-Angebot verschickt wurde. Es wird angeregt, die Preispolitik im Flyer trans-
parenter abzubilden. 
 
Weitere offene Fragen werden besprochen und geklärt. 

Antrag 

Eine Mehrheit der Delegierten hat einem Fortbestehen der Fachstelle B+U an der Delegier-
tenversammlung vom 15. Mai 2023 zugestimmt.  
 
Der Vorstand beantragt der Delegiertenversammlung vom 26. September 2023 daher, die 
Fachstelle B+U ab dem 1. September 2023 fest einzuführen. 

Beschluss 

Der Weiterführung der Fachstelle B+U ab dem 1. September 2023 wird zugestimmt. 

Mitteilung an: 

• Ressortvorsteherin B+U 

• Schulleitung HPS 

• Finanzverwaltung 

• Aktenablage Nr. 3.01.3 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirks-  

rat Andelfingen, Schlossgasse 14, 8450 Andelfingen 

− wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte innert 5 Tagen schriftlich 

Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 21a und § 

22 Abs. 1 VRG) 

− und im Übrigen innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. a und d 

i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c sowie § 20 und § 22 Abs. 1 VRG). 

 

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene 

Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. 

 

Die Kosten des Rekursverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. In Stimmrechtssa-

chen werden die Verfahrenskosten nur erhoben, wenn das Rechtsmittel offensichtlich aus-

sichtslos ist. 

 

 

Humlikon, 2. Oktober 2023 

 

  
Petra Lieb Claudia Huonder 

Präsidentin   Vorstandsassistenz/ 

SZV Andelfingen  Protokollführung SZV Andelfingen 
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